
Antrag  
 

auf Zulassung zur Rechtsanwaltschaft  
 
An den  
Präsidenten der  
Pfälzischen Rechtsanwaltskammer  
Zweibrücken 
Landauer Strasse 17 
 
66482 Zweibrücken  
 
Anlagen:  1. Lebenslauf mit Lichtbild 
 2. Eine amtlich beglaubigte Ablichtung oder Original des Prüfungs- 
     zeugnisses über den Erwerb der Befähigung zum Richteramt oder 
     über das Bestehen der Eignungsprüfung 
 3. Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung (Original) 
 4. gegebenenfalls beglaubigte Abschrift der Promotionsurkunde oder 
                       weiterer Nachweise über den Erwerb akademischer Grade 
 
 

Antragsteller/in (Name, Vornamen, ggf. auch Geburtsname) 
 
 
Wohnung (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 
 
 
 

Tagsüber erreichbar 
Tel: 
Fax: 
E-Mail: 

Geburtsdatum und -ort, ggf. Staat 
 
 
 

Staatsangehörigkeit 

 
Ich beantrage, mich zur Rechtsanwaltschaft als Rechtsanwältin bzw.  
Rechtsanwalt zuzulassen.  
 

Die Befähigung zum Richteramt habe ich durch Bestehen der  
 

 Zweiten juristischen Staatsprüfung am _____________ in ____________ 

 Abschlußprüfung der einstufigen Juristenausbildung am ______________  

in _____________________ 

 Eignungsprüfung am _____________ vor dem Landesjustizprüfungsamt  

in ___________________________ erlangt. 

 
Zum Nachweis verweise ich auf das beigefügte Original bzw. die amtlich  
beglaubigte Zeugnisablichtung und meine Prüfungsakten.  
Zu den Zulassungsvoraussetzungen beziehe ich mich auf die Angaben in dem 
beigefügten Fragebogen. 



 2

 
Meinen Wohnsitz werde ich nach meiner Zulassung  
 

 beibehalten.  
 

 nehmen in 
_______________________________________________________ 

(Straße, Hausnummer, Ort) 
 
 
Meine Kanzlei werde ich einrichten  
(Straße, Hausnummer, Ort) 
 
__________________________________________________________________ 
 
bei_______________________________________________________________ 
 

 an meinem Wohnsitz.  
 
Die  dortigen Telekommunikationsdaten sind:  

Tel: ………………………………….……. 

Fax: ………………………………………. 

E-Mail: ……………………………………… 

 
 
Gegebenenfalls ausfüllen, sonst bitte streichen 
 
Ich werde eine Zweigstelle einrichten unter folgender Adresse: 
 
………………………………………………………….. 
 
Die dortigen Telekommunikationsdaten sind:  

Tel: ………………………………….……. 

Fax: ………………………………………. 

E-Mail: ……………………………………… 

 
 
Hinweis: gemäß § 27 Abs. 3 BRAO sind Sie verpflichtet, die Errichtung der 
Zweigstelle auch der für diesen Ort zuständigen Rechtsanwaltskammer mitzutei-
len. 
 
 
 
____________________ __________________  
Ort und Datum  Unterschrift  



Fragebogen  
 

zum Antrag auf Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 
 
 
 
 Frage Erläuterungen  Antworten 

Zutreffendes bitte ankreuzen 
und ggf. durch zusätzliche  
Angaben ergänzen. Reicht der 
vorgesehene Platz nicht aus, 
bitte vollständige Angaben auf 
unterschriebenem, besonderem 
Blatt beifügen. 

1 
 

Haben Sie bereits anderweitig 
oder früher eine Zulassung  
zur Anwaltschaft beantragt? 
 

§ 36a  BRAO  nein        ja: 

2 
 
 

a) Sind gegen Sie Strafen  
    verhängt worden? 
 
b) Haben Sie nach einer  
    Entscheidung des BVerfG  
    ein Grundrecht verwirkt? 
 

Ggf. erkennende Stelle (Gericht, Staats- 
anwaltschaft) und Aktenzeichen angeben.  
Es sind auch Verurteilungen und Maß- 
nahmen anzugeben, die nicht in ein  
Führungszeugnis oder ein Behörden- 
führungszeugnis aufgenommen werden, 
sofern diese Verurteilungen im Bundes- 
zentralregister nicht zu tilgen sind. 
§§ 7 Nrn. 1-5 , 36 a  BRAO 

 nein        ja: 
 
 

 nein        ja: 

3 
 
 

Sind gegen Sie beamten- oder 
richterrechtliche Disziplinar- 
maßnahmen oder anwalts- 
gerichtliche bzw. ehren- 
gerichtliche Maßnahmen  
verhängt worden? 
 

§§ 7 Nrn. 1-5 , 36 a  BRAO  nein        ja: 

4  
 
 

Sind oder waren gegen Sie 
a) Strafverfahren  
b) Disziplinarverfahren 
c) anwaltsgerichtliche bzw.  
    ehrengerichtliche Verfahren 
    oder Ermittlungsverfahren   
    zu den o.g. Verfahrensarten 
    anhängig, die nicht zu einer 
    Bestrafung oder Ahndung  
    geführt haben? 
 

§§ 7 Nrn. 1-5 , 36 a  BRAO  nein        ja: 

5 
 
 

Haben Sie seit Erlangen der 
Befähigung zum Richteramt 
eine berufliche Tätigkeit  
ausgeübt? 
 

Ggf. nähere Angaben auf besonderem Blatt. 
§ 7 Nr. 5 BRAO 

 nein        ja: 
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6 
 
 

Ist Ihre Zulassung zur Rechts- 
anwaltschaft oder die  
Zulassung bei einem Gericht 
bereits einmal versagt, wider-
rufen oder zurückgenommen  
worden? 
 

§ 7 Nrn. 3 und 5 BRAO  nein        ja: 

7 
 
 

Versichern Sie, daß Sie die 
freiheitliche demokratische 
Grundordnung nicht in  
strafbarer Weise bekämpfen? 
 

§ 7 Nr. 6 BRAO  ja            nein: 

8 
 
 

Leiden Sie an einer Sucht oder 
bestehen sonstige gesundheit-
liche Beeinträchtigungen, die 
Sie nicht nur vorübergehend 
an der ordnungsmäßigen  
Berufsausübung hindern  
können? 
 

§ 7 Nr. 7 BRAO  nein        ja: 

9 
 
 

Wollen Sie nach Ihrer  
Zulassung neben dem Rechts-
anwaltsberuf noch eine  
sonstige Tätigkeit ausüben? 
 

§ 7 Nr. 8 BRAO 
Siehe außerdem gesondertes Merkblatt 
„Ausübung einer sonstigen beruflichen  
Tätigkeit“ 

 nein        ja: 

10 
 
 

a) Sind Ihre Vermögens- 
    verhältnisse geordnet? 
 
b) Sind Sie in einem der 
    Schuldnerverzeichnisse  
    bei einem Amtsgericht  
    (§ 26 Abs. 2 InsO, 
    § 915 ZPO)  
    eingetragen? 
 
c) Ist in den letzten drei  
    Jahren ein Antrag auf  
    Eröffnung des  
    Insolvenzverfahrens  
    über Ihr Vermögen gestellt  
    worden oder läuft ein  
    solches Verfahren? 
 

Vgl. § 7 Nr. 9 BRAO; ggf. nähere Angaben, 
insbesondere über gegen Sie gerichtete 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, auf  
besonderem Blatt. 

 ja            nein: 
 
 

 nein        ja: 
 
 
 
 
 
 

 nein        ja: 

11 
 
 

Sind Sie Richter, Beamter, 
Berufssoldat oder Soldat auf 
Zeit? 
 

Ausgenommen ist der Vorbereitungsdienst 
als Rechtsreferendar 
§ 7 Nr. 10 BRAO  

 nein        ja: 
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12 
 
 

a) Wo werden die Referendar- 
     personalakten über Sie  
     geführt? 
 
 
b) Werden bei einer sonstigen 
     Stelle Personalakten über  
     Sie geführt? 
 
 
Sind Sie mit der Einsicht- 
nahme in die Referendar- 
personalakten und ggf.  
sonstigen Personalakten durch 
die Rechtsanwaltskammer 
einverstanden? 
 

Angaben, wo diese Personalakten ange- 
fordert werden können: 
 
 
 
Ggf. angeben, wo diese Personalakten  
angefordert werden können: 
 
 
 
Auf § 36a BRAO wird hingewiesen. 

 
 
 
 
 
 

 nein        ja: 
 
 
 
 

 ja            nein: 
 

 
Die vorstehenden Fragen habe ich in Kenntnis des § 36a BRAO vollständig und 
wahrheitsgemäß beantwortet. 
 
Für meine Vereidigung gemäß § 12a BRAO mache ich folgende Angaben: 
 

 Ich möchte den Berufseid gemäß § 12a BRAO  mit / ohne religiöse  
Beteuerungsformel leisten. 

 Ich möchte aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid, sondern das 
Gelöbnis gemäß § 12a Abs. 4 BRAO leisten. 

 Ich möchte anstelle des Eides gemäß § 12a Abs. 3 BRAO die  
Beteuerungsformel nach dem (genaue Bezeichnung)…………..……Gesetz  
leisten. 

 
 
Die Verwaltungsgebühr in Höhe von 200,00 Euro habe ich am ___________ durch 
 
Überweisung auf das Konto der Rechtsanwaltskammer bei der VR Bank Südwest-
pfalz (BLZ 542 617 00) Kto-Nr. 0104314670  
 

  Erteilung einer Einzugsermächtigung 

 ______________________________ 

 entrichtet. 
 
 
 
___________________ __________________ 
Ort und Datum  Unterschrift 



 

Merkblatt für Rechtsanwaltsbewerber, 
die eine nichtanwaltliche Tätigkeit ausüben 

 
 
 
Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft ist gemäß § 7 Nr. 8 Bundesrechtsanwalts-
ordnung (BRAO) zu versagen, wenn der Bewerber eine Tätigkeit ausübt, die mit 
dem Beruf des Rechtsanwalts, insbesondere seiner Stellung als unabhängiges Or-
gan der Rechtspflege, nicht vereinbar ist oder das Vertrauen in seine Unabhängig-
keit gefährden kann.  
 
Diese Bestimmungen sind mit dem Grundgesetz vereinbar (BVerfG NJW 1993, 
317). Das BVerfG hat in diesem Beschluss auch die entscheidenden Auslegungs-
merkmale für die zitierten Vorschriften genannt: 
 
• Grundsätzlich sind andere Erwerbstätigkeiten neben dem Rechtsanwaltsberuf 

zulässig. 
 
• Unzulässig ist eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst, die mit der Wahrnehmung 

hoheitlicher Aufgaben und einer Vertretung nach außen verbunden ist. Gegen 
eine wissenschaftliche Mitarbeit an der Universität bestehen im Allgemeinen 
keine Bedenken.  

 
• Im Übrigen ist die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft zu versagen, wenn sich 

die Gefahr einer Interessenkollision deutlich abzeichnet und dieser nicht durch  
Berufsausübungsregeln begegnet werden kann. Dies hat der Bundesgerichtshof 
zum Beispiel für den Versicherungsmakler angenommen (NJW 1995, 2357). 

 
• In jedem Fall muss der Rechtsanwalt rechtlich und tatsächlich die Möglichkeit, 

das heißt insbesondere genügend Zeit für eine nennenswerte und nicht nur ge-
legentliche Beratungs- und Vertretungstätigkeit haben. 

 
Damit die Vereinbarkeit der anderweitigen Tätigkeit mit dem Beruf des Rechts-
anwalts geprüft werden kann, muss der Bewerber diese Tätigkeit im Einzelnen 
beschreiben. Bewerber, die in einem ständigen Beschäftigungs- oder Auftragsver-
hältnis stehen, müssen darüber hinaus darlegen, in welchem Umfang sie durch 
diese Tätigkeit zeitlich in Anspruch genommen werden. Wir bitten Sie, den An-
stellungsvertrag und eine Freistellungsbescheinigung des Arbeitgebers für jede 
anwaltliche Tätigkeit beizufügen (§ 56 Abs. 2 Nr. 1 BRAO).  
 
Nach § 56 Abs. 2 Nr. 1 BRAO sind Sie auch verpflichtet, dem Vorstand der 
Rechtsanwaltskammer unverzüglich anzuzeigen, dass Sie ein Beschäftigungsver-
hältnis eingehen, oder dass eine wesentliche Änderung eines bestehenden Be-
schäftigungsverhältnisses eintritt. 



 

Hinweise 
zum Antrag auf Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 

 
 
1.  Den Antrag auf Zulassung zur Rechts-

anwaltschaft nebst Anlagen richten Sie 
bitte an die Rechtsanwaltskammer, de-
ren Mitglied Sie werden wollen. Aus-
künfte erhalten Sie bei deren Geschäfts-
stelle.  

 
2.  Nach § 27 Abs. 1 BRAO muss die 

Rechtsanwältin bzw. der Rechtsanwalt 
im Kammerbezirk eine Kanzlei einrich-
ten. Gemäß § 27 Abs. 2 BRAO ist auch 
das Errichten einer Zweigstelle zulässig. 
Dies muss der Rechtsanwaltskammer 
unverzüglich angezeigt werden. Die 
Errichtung einer Zweigstelle im Bezirk 
einer anderen Rechtsanwaltskammer ist 
auch dieser Rechtsanwaltskammer anzu-
zeigen. 

 
3. Der lückenlose Lebenslauf soll 

maschinenschriftlich gefertigt sein 
und insbesondere enthalten:  

 
• berufliche Beschäftigungen seit Er-
langen der Befähigung zum Richteramt, 
deren Dauer und die jeweiligen 
Arbeitgeber,  

 
• Angaben über akademische Grade 
(auch solche ausländischer Universitä-
ten). 

 
Dem Lebenslauf fügen Sie bitte ein 
aktuelles Lichtbild bei. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Bitte halten Sie etwa veranlasste weitere 
Ausführungen zu den Fragen des 
Vordruckes so ausführlich, dass die 
erforderliche Prüfung im Hinblick auf 
§ 7 BRAO ohne weitere Rückfragen 
möglich ist. Geben Sie bitte zum Beispiel 
bei eventuellen Verfahren (z.B. Strafver-
fahren, Ermittlungsverfahren oder 
Zwangsvollstreckungsverfahren) auch 
die Behörde/das Gericht und das Akten-
zeichen an. Für den Fall einer 
beabsichtigten anderen beruflichen 
Tätigkeit neben dem Anwaltsberuf 
beschreiben Sie bitte Art und Umfang 
dieser Tätigkeit ausführlich. Beachten Sie 
bitte das beigefügte Merkblatt.  

 
5. Nach § 51 BRAO besteht die Verpflich-

tung, eine Berufshaftpflichtversicherung 
zur Deckung der sich aus der Berufs-
tätigkeit ergebenden Haftpflichtgefahren 
für Vermögensschäden mit einer Min-
destversicherungssumme von 250.000,00 
Euro abzuschließen und für die Dauer der 
Zulassung aufrechtzuerhalten. Die Zulas-
sungsurkunde darf Ihnen erst ausgehän-
digt werden, wenn der Abschluss der Be-
rufshaftpflichtversicherung nachgewiesen 
ist oder eine vorläufige Deckungszusage 
vorliegt (§ 12 Abs. 2 BRAO). Es emp-
fiehlt sich daher, bereits diesem Antrag 
eine vorläufige Deckungszusage beizu-
fügen.  

 
6.  Nach Einrichtung der Kanzlei erfolgt 

die Eintragung in das von der Rechts-
anwaltskammer zu führende Rechts-
anwaltsverzeichnis und das von der Bun-
desrechtsanwaltskammer zu führende 
Gesamtverzeichnis aller Mitglieder der 
Rechtsanwaltskammern. 

 



Bitte zurücksenden an: 
 
Pfälzische Rechtsanwaltskammer 
Zweibrücken 
Landauer Strasse 17 
 
66482 Zweibrücken  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einzugsermächtigung  

für die Zulassungsgebühr zur Anwaltschaft  
 

 
Hiermit ermächtige ich den Vorstand der Rechtsanwaltskammer Zweibrücken , 
die Zulassungsgebühr in Höhe von 200,00  Euro für den Zulassungsantrag von  
Frau / Herrn ........................................................................................ 
 (Bitte Vor- und Nachnamen in Druckbuchstaben) 
von dem Bankkonto  
 
 
Bankinstitut: ......................................                Kontonummer: .......................... 
 
BLZ: .................................................                 Kontoinhaber: ........................... 
 
 
einzuziehen. 
 
 
……………......................                                  ................................................... 
                                                                            Unterschrift des Kontoinhabers 
 
 


